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ANFRAGE 

der Abgeordneten DR. GUGERBAUER, HINTERlvlAYER 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend weitere Beeinträchtigung der Wasserqualität des Traunsees 

Freiheitliche Abgeordnete bemühen sich seit 1976 mittels parlamen­

tarischer Anfragen (441/J vom 21.5.1976,1477/J vom 18.11.1977) um 

einen verstärkten Einsatz des Bundesministeriums für Land- und Forst­

wirtschaft als oberster Wasserrechtsbehörde zugunsten der Wasser­

qualität des Traunsees. 

1976 verwiesen sie auf die Einleitung stark chloridhältiger Abwässer 

und Schlämme aus der Sodaerzeugung der Ebenseer Solvay-Werke, die 

nicht nur Korrosionsschäden am Gmundner Wasserleitungsnetz verur­

sachten, sondern - falls die unterseeischen Schlarnrnhalden ins Rut~ 

schen kämen und den See boden bedeckten - auch eine immense Gefahr für 

Fische und andere LebeVJesen bedeuten. Der damalige Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft versprach, die öffentlichen Interessen ins­

besondere Fremdenverkehrs- und Erholungswerte zu be~ksichtigen. Ge-

gen den ebenfalls 1976 vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 

ergangenen Wasserrechtsbescheid legte die Stadtgemeinde Gmunden Be­

rufung ein, da ihren Vertretern die tägliche Einleitung von bis zu 

660 t an gelösten und 300 t an ungelösten Stoffen, gültig bis 1986, 

als unzumutbar erschien. Die Berufungsentscheidung ver.zögerte sich 

erheblich, obwohl freiheitliche Abgeordnete 1977 neuerlich eine Ent­

scheidung zugunsten der Wasserqualität urgierten und auf die zusätzlich 

zu erwartenden Abwäs ser der vergröBertenSaline Ebensee aufmerksam 

machten, worauf ihnen vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

die Auswertung von Rechenmodellen und Sachverständigengutachten in 

Aussicht gestellt wurde. 
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Mit Bescheid vom 11.5.1979 gab der Bundesminister für Land- und Forst­

wirtschaft der Berufung nicht Folge, ergänzte jedoch die Auflagen wie 

folgt: "Die Möglichkeiten für Alternativen zur Feststoffverbringung 

sind zu prüfen. Hierüber ist jährlich jeweils bis Jahresende der 

Wasserrechtsbehörde zu berichten. 1l 

Die Abwassermenge wurde nicht verringert, die Konsensdauer gegenüber 

dem Erstbescheid wurde um weitere zehn Jahre verlängert und der Passus: 

IlDiese Werte sind entsprechend zu reduzieren, wenn durch die bewilligte 

Einleitung verursachte Verschlechterungen der Limnologie und der BiOlogie 

des Traunsees eintretenIl , wurde gestrichen. 

Darüberhinaus hat die österreichische Salinen AG am 13.11.1980 um wasser­

rechtliche Bewilligung zur Einleitung von jährlich ca. 13,8 t Kalzium­

formiaten angesucht. Das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung hat 

9,8 t reine Ameisensäure pro Jahr mit Bescheid vom 30.5 .1983 bewilligt, 

das Schlammvolumen der Solvay-Werke wird als Verdünnungsrnedium bezeichnet, 

die Befristung erfolgt per 2. 3.1997. Einwendungen von Gemeindevertretern 

von Gmunden und AltmÜTIster sowie des Vertreters der österreichischen Bundes­

forste wurden zurückgewiesen, die Parteienstellung der Gemeindevertreter 

wird nicht anerkannt. 

Da die Einleitung von Abfallstoffen von seiten der beiden Betriebe durch 

all die Jahre hindurch ungehindert erfolgte, ri mten die. unterzeichneten 

Abgeordneten in tiefer Sorge um die Wasserqualität des Traunsees an 

den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die nachstehende 
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Anfrage 

1. Auf welchen Sachverständigengutachten und Rechenrnodellen fußt Ihr 

Bescheid vom 11.5.1979 ? 

2. Welche sonstigen Unterlagen und Gespräche waren Grundlage des 

obigen Bescheides ? 

3. Welche neueren Untersuchungsergebnisse über die Wasserqualität 

des Traunsees stehen Ihrem Ressort zur Verfügung ? 
4. Wie lautet Ihre Stellungnahme zum Bescheid des Amtes der Ober­

österreichischen Landesregierung vom 30.5.1983, insbesondere was 

a) Menge und Auswirkungen der eingeleiteten Ameisensäure 

b) die wasserrechtlichen und was serwirt schaft 1 ichen Passagen dieses 

Bescheides, 

c) die Zurückweisung der Einwendungen des Vertreters der öster­

reichischen Bundesforste 

betrifft? 
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